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Bericht
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

1. zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

─ Drucksachen 17/3404, 17/4032 ─ 

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur

Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

2. zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

─ Drucksachen 17/3958, 17/3982, 17/4032 ─ 

Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur

Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Bericht der Abgeordneten Bettina Hagedorn, Axel E. Fischer, Dr. Claudia

Winterstein, Dr. Gesine Lötzsch und Alexander Bonde

Mit den inhaltsgleichen Gesetzentwürfen ist beabsichtigt, die Vorgaben des Urteils

des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 (1 BvL 1/09, 1 BvL3/09, 1 BvL

4/09), die Regelbedarfe nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und

nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) verfassungskonform neu zu

bemessen, umzusetzen.

Die Ausrichtung des SGB II auf die Erwerbsfähigen im Haushalt soll durch eine

stärkere Förderung der Kinder und Jugendlichen ergänzt werden. Zudem sollen die

Anreize zur Aufnahme einer voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für

Haushalte mit Arbeitslosengeld-II-Bezug erhöht werden, indem die Erwerbstätigen-

freibeträge im SGB II neugestaltet werden. Außerdem berücksichtigt der

Gesetzentwurf die praktischen Erfahrungen seit Einführung des SGB II.
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Die finanziellen Auswirkungen der Gesetzentwürfe unter Berücksichtigung der vom

federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales beschlossenen Änderungen auf

die öffentlichen Haushalte stellen sich wie folgt dar:

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Die nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 ermittelten Regelbedarfe

führen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu Mehrkosten von

insgesamt rund 300 Mio. Euro im Jahr 2011. Davon entfallen rund 280 Mio. Euro auf

den Bund und rund 20 Mio. Euro auf die Kommunen. Die Ausgaben in den folgenden

Jahren hängen von der tatsächlichen Entwicklung der Zahl der Leistungsberechtigten

ab. In der Sozialhilfe (einschließlich Leistungen an Asylbewerber nach § 2 des

Asylbewerberleistungsgesetzes) ergeben sich Mehrkosten in der Hilfe zum

Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in

Höhe von 80 Mio. Euro, wovon 71 Mio. Euro von den Kommunen sowie 9 Mio. Euro

vom Bund zu tragen sind. In der Kriegsopferfürsorge ist aufgrund der geringen

Anzahl der Leistungsberechtigten mit überwiegend vom Bund zu tragenden

Mehrkosten in Höhe von rund 450.000 Euro zu rechnen, die durch die bestehenden

Ansätze innerhalb des Einzelplans 11 gedeckt werden können.

Die Ausgaben in der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufgrund der Leistungen für

Bildung und Teilhabe für Kinder nach § 28 SGB II werden auf rund 665 Mio. Euro

jährlich geschätzt (volle Jahreswirkung). Einsparungen ergeben sich aufgrund des

Wegfalls der bisherigen Leistungen nach § 24a SGB II in Höhe von rund

125 Mio. Euro jährlich. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen

der Grundsicherung für Arbeitsuchende vollständig vom Bund getragen. Die

tatsächlich anfallenden Kosten hängen stark vom Umfang der Inanspruchnahme ab.

In der Sozialhilfe (einschließlich Leistungen an Asylbewerber nach § 2 des

Asylbewerberleistungsgesetzes) ergeben sich Mehrkosten für Kinder und

Jugendliche, die die Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen der Leistungen

der Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Da es sich hierbei um einen

vergleichsweise kleinen Personenkreis handelt, ist von Mehrausgaben in Höhe von

rund 13 Mio. Euro auszugehen.

Im Rahmen des Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ist

durch die Gewährleistung der pauschalierten Leistungen für Bildung und Teilhabe für

Schulausflüge, Schülerbeförderung, die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
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den Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und zur Teilnahme

am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft mit jährlichen Kosten in Höhe

von rund 102 Mio. Euro zu rechnen, die vom Bund getragen werden. Dem stehen

Einsparungen in Höhe von rund 15 Mio. Euro aufgrund des Wegfalls der bisherigen

Leistungen nach § 6a Absatz 4a BKGG gegenüber. Im Bereich der

Kriegsopferfürsorge ist auf Grund der Einführung dieser Leistungen mit geringen

Mehrkosten in Höhe von rund 60 000 Euro jährlich zu rechnen, die überwiegend vom

Bund getragen werden.

Die Regelung des § 7a Satz 1 SGB II verlängert künftig den Leistungsanspruch im

Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf den gesamten Monat, in dem

das 65. Lebensjahr vollendet wird. Dies führt 2011 zu Mehrkosten in Höhe von

7 Mio. Euro, von denen 5 Mio. Euro auf den Bund entfallen und 2 Mio. Euro von den

Kommunen getragen werden.

Die Verbesserung der Erwerbsanreize nach § 11b Absatz 4 SGB II führt in der

Grundsicherung für Arbeitsuchende zu Mehrkosten in Höhe von schätzungsweise

rund 90 Mio. Euro in 2011. Davon entfallen rund 30 Mio. Euro auf den Bund und

60 Mio. Euro auf die Kommunen. Weitere Mehrkosten durch diese Veränderung der

Erwerbstätigenfreibeträge sind für den Kinderzuschlag nach dem BKGG zu erwarten;

diese belaufen sich auf schätzungsweise rund 25 Mio. Euro in 2011. Im Bereich des

Wohngeldes ist hingegen mit Einsparungen von schätzungsweise rund 15 Mio. Euro

in 2011 zu rechnen. Die Mehrausgaben und Einsparungen fallen in den Folgejahren

höher aus.

Die Regelung des § 12a Satz 2 Nummer 2 SGB II vermeidet künftig, dass einzelne

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft auf die Inanspruchnahme von Wohngeld

verwiesen werden. Dies führt beim Wohngeld zu Einsparungen von schätzungsweise

100 Mio. Euro in 2011 (rund 140 Mio. Euro ab 2012); diese entfallen hälftig auf Bund

und Länder.

Die Inanspruchnahme von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird

in vergleichbarem Umfang zunehmen.

Die Einführung der abweichenden Erbringung von Leistungen für den Sonderfall

nach § 24 Absatz 3 Nummer 3 SGB II wird für den Bund zu Ausgaben in Höhe von

schätzungsweise 45 Mio. Euro in 2011 führen. Diese Leistungen wurden bislang im

Rahmen der Ermittlung der Regelbedarfe berücksichtigt. Insofern handelt es sich
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nicht um Mehrausgaben, da sich eine entsprechende Entlastung im Rahmen der

Ermittlung der Regelbedarfe in vergleichbarer Größenordnung ergibt.

2. Vollzugsaufwand

Die Mehraufwendungen für die Leistungsträger der Grundsicherung für

Arbeitsuchende auf Grund der Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

werden auf rund 135 Mio. Euro im Jahr 2011 und auf 110 Mio. Euro ab 2012

geschätzt. Die tatsächlichen Mehrkosten werden stark von der Inanspruchnahme

und der Umsetzung der Leistungserbringung abhängen. Darüber hinaus ergeben

sich Einsparungen durch zahlreiche Verwaltungsvereinfachungen in Höhe von

schätzungsweise 50 Mio. Euro jährlich.

Analog zur Aufwandsberechnung für die Leistungsträger der Grundsicherung für

Arbeitssuchende werden für die Abwicklung der Bildungs- und Teilhabeleistungen im

Kinderzuschlag kalkulatorisch ca. 20 Mio. € Verwaltungskosten angenommen.

Die Regelung des § 12a Satz 2 Nummer 2 SGB II vermeidet künftig, dass einzelne

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft auf die Inanspruchnahme von Wohngeld

verwiesen werden. Dies führt zu Einsparungen von Verwaltungskosten im Wohngeld

von schätzungsweise rund 20 Mio. Euro in 2011 und ab 2012 in Höhe von jährlich

30 Mio. Euro.

Die Sozialhilfe nach dem SGB XII wird von den Behörden der Länder als eigene

Aufgabe ausgeführt. Deshalb sieht das SGB XII bei der Einführung der Leistungen

für Bildung und Teilhabe auch keine detaillierten Vorgaben für die

Leistungserbringung vor. Die Höhe des dadurch entstehenden Mehraufwandes für

den Vollzug kann deshalb nicht quantifiziert werden.

Sonstige Kosten

Den Anbietern, deren Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe

dienen, entstehen Mehrkosten durch die Abrechnung über Gutscheine

beziehungsweise den Zugang zu elektronischen Abrechnungssystemen.

Auswirkungen auf Einzelpreise, auf das Preisniveau, insbesondere auf das

Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.ele
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Grundsätzlich könnte der Erlass kommunaler Satzungen Auswirkungen auf das

Mietpreisniveau haben. Da die kommunalen Satzungen die Auswirkungen auf das

Mietpreisniveau berücksichtigen, werden die Auswirkungen auf das Mietpreisniveau

zukünftig geringer ausfallen.

Bürokratiekosten

Es werden neue Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger und die

Verwaltung eingeführt. Diese bestehen im Wesentlichen aus den für die Gewährung

der Leistungen für Teilhabe und Bildung notwendigen Angaben. Durch deren

Erhebung kommt es zu marginalen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der Hilfe zum

Lebensunterhalt beantragen.

Die Regelung des § 12a Satz 2 Nummer 2 SGB II vermeidet künftig, dass einzelne

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft – schätzungsweise mehr als 90 000 Fälle – auf

die Inanspruchnahme von Wohngeld verwiesen werden. Damit wird für einzelne

Haushalte die Pflicht entfallen, Anträge sowohl in der Grundsicherung für

Arbeitsuchende als auch bei den Wohngeldbehörden zu stellen.

Der Haushaltsausschuss hält die Gesetzentwürfe mit den Stimmen der

Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen SPD,

DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für mit der Haushaltslage des

Bundes vereinbar.

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben.

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales

vorgelegten Beschlussempfehlung.
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Berlin, den 1. Dezember 2010

Der Haushaltsausschuss

Petra Merkel (Berlin) Bettina Hagedorn Axel E. Fischer

Vorsitzende Berichterstatterin Berichterstatter

Dr. Claudia Winterstein Dr. Gesine Lötzsch Alexander Bonde

Berichterstatterin Berichterstatterin Berichterstatter
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